
1 Wird der Gemeinderat zum zweiten Male zur Verhandlung über denselben Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf 
die Zahl der Erschienenen beschlußfähig. Bei der zweiten Einladung muß auf diese Bestimmung hingewiesen werden (Art. 47 Abs. 3 
GO). 

 

Gemeinde Hohenkammer 
 

 
 

Einladung zur Einladung zur Einladung zur Einladung zur     
SiSiSiSittttzungzungzungzung    

 
 

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Hohenkammer  findet am  

Montag, den 28.04.2014 um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, 
Petershauser Str. 1 statt.  
 

Hierzu lade ich Sie ein. Sollten Sie aus einem dringenden Grund nicht anwesend sein 

können, so wird um Mitteilung mit Angabe des Grundes bis spätestens vor Beginn der 

Sitzung gebeten. 
 
 

TagesordnungTagesordnungTagesordnungTagesordnung1111

 

  1.  Genehmigung der Sitzungsniederschrift Nr. 96 vom 08.04.2014 öffentlicher Teil 
 

  2. 
 

Umbaumaßnahmen Rathaus  

  2.1. Vorstellung der Umbaumaßnahmen mit Beschlussfassung 
 

  2.2. Vorstellung Ausstattung / Mobiliar mit Beschlussfassung 
 

  2.3. Vergabe Fahrstuhl 
 

  2.4. Festlegung der Art der Fenster 
 

  2.5. Beschluss über die Ausschreibung der Umbaumaßnahmen 
 

  3. Ausschreibung der Stützmauer Schmiedberg 
 

  3.1. Vergabe der Kanalumlegearbeiten am Schmiedberg 
 

  4. Bauanträge 
 

  4.1. BA-Nr. 14/2014 Mansfeld Peter; Antrag auf Vorbescheid zur Aufstockung des Dachge-
schosses mit Errichtung von 3 Gauben am bestehenden Wohnhaus in 85411 Hohen-
kammer, Untermarbach 23, Fl. Nr. 1030 Gemarkung Hohenkammer 
 

  5. Musikschule Ampertal – nochmalige Behandlung des Antrages auf Erhöhung der Pro-
Kind-Bezuschussung des Musikunterrichts an der Musikschule Ampertal 
 

  6. Aufstellung eines Teilflächennutzungsplanes „Windkraft Landkreis Pfaffenhofen a. d. 
Ilm“ – Frühzeitige Bürgerbeteiligung sowie Beteilung der Träger öffentlicher Belange 
 

  7. Bebauungsplan „Westring II“, 1. Änderung, Gemeinde Petershausen - Behördenbeteili-
gung gem. § 4 Abs. 2 BauGB – 
 

 



1 Wird der Gemeinderat zum zweiten Male zur Verhandlung über denselben Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Erschienenen beschlußfähig. Bei der zweiten Einladung muß auf diese Bestimmung hingewiesen werden (Art. 47 Abs. 3 GO). 

 

  8. Bekanntgabe aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

- Annahme des Vergleichs im Verwaltungsgerichtsverfahren mit der Gemeinde 
Allershausen (Ortsdurchfahrt Unterkienberg) 

 

- Erhöhung des Geschäftsbesorgungsvertrages BayernGrund 
 

  9. Verschiedenes: Informationen für den Gemeinderat 
 

 
 

 
 

Hohenkammer, 22.04.2014                                               Johann Stegmair, 1. Bürgermeister 
 


